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Arzneimittelvereinbarung 2024: 
 
Zielvereinbarung Nr. 19 – Behandlung des Prostatakarzinoms mit Abirateron, En-
zalutamid und Apalutamid 
 

 

Wirkstoffgruppen 
Leitsubstanz/ 

Handlungsempfehlung 
 

Behandlung des Prosta-
takarzinoms mit Abirateron, 
Enzalutamid und Apaluta-
mid 

In übereinstimmenden Indi-
kationen Abirateron insbe-
sondere bei Neueinstellun-
gen bevorzugt einsetzen 

Bundesweite Praxisbeson-
derheit für Abirateron wird 
in 2024 in WL regional fort-
gesetzt 

 
1. Welche Wirkstoffe fallen unter diese Gruppe? 
 
Abirateron, Enzalutamid und Apalutamid  
 
2. Warum wurden diese Leitsubstanzen ausgewählt? 
 
Im Rahmen der Tumortherapie des Prostatakarzinoms ist eine erste nutzenbewertete 
Substanz, das Abirateron, als Generikum verfügbar. Ziel ist es hier, die Substanz auch 
nach Ablaufen des Patentschutzes weiterhin relevant einzusetzen. Insbesondere in über-
einstimmenden Indikationen mit anderen Arzneimitteln mit einer gleichen Nutzenbewer-
tung ergeben sich relevante Einsparpotenziale. 
Um weitere Verordnungssicherheit zu schaffen, hat die KVWL gemeinsam mit den Ver-
tragspartnern der Prüfungsstelle empfohlen, die bundesweite Praxisbesonderheit zum 
Abirateron nach Ablauf des Patentschutzes fortzusetzen, sodass hier eine sehr hohe 
Verordnungssicherheit für den Arzt besteht. 
 
Eine Übersicht über die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung finden Sie auf der Home-
page des G-BA unter „Frühe Nutzenbewertung“. 
 

3. Weitere Informationen für Sie 

G-BA: Verfahren der Nutzenbewertung 

Nutzenbewertung (frühe) | KVWL 

mailto:verordnungsmanagement@kvwl.de
https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/
https://www.kvwl.de/themen-a-z/nutzenbewertung

